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Regeste

Regeste Verwertung einer Forderung. Der Zuschlag einer gepfändeten Forderung an den
Pfändungsgläubiger und zugleich Schuldner derselben ist zulässig.

Erwägungen

E. 2
Der Rekurrent macht im wesentlichen geltend, der Zuschlag der Forderung Nr. 4 an die
Rekursgegnerinnen hätte den Untergang der Forderung durch Vereinigung zur Folge. Die
Billigung des sofortigen Untergangs der zugeschlagenen Forderung verkenne Wesen und
Zweck des Instituts der Zwangsverwertung und verletze deshalb Bundesrecht. Die
Zwangsverwertung diene der Befriedigung der Gläubiger durch Versilberung des
gepfändeten Vermögens. Die Zuteilung von Gegenständen des Schuldners an einen
Gläubiger komme grundsätzlich nicht in Frage (AMONN, Grundriss des
Schuldbetreibungs- und Konkursrechtes, S. 204). Einer solchen zweckwidrigen Massnahme
komme aber der Zuschlag einer Forderung an den Pfändungsgläubiger und Schuldner
derselben gleich, zumal wenn dieser das Verwertungsbegehren gestellt habe, um die
Forderung dem Pfändungsschuldner zu entziehen, andererseits aber ausdrücklich bestreite,
dass die Forderung überhaupt bestehe, d.h., behaupte, dass diese wertlos sei. Der Einwand
der Aufsichtsbehörde, es sei für das Betreibungsverfahren ohne Bedeutung, was der
Ersteigerer mit der Forderung mache, berücksichtige nicht, dass in diesem Fall der
Untergang der Forderung durch Konfusion uno actu mit dem Zuschlag erfolge. BGE 109 III
62 S. 64 Die Forderung Nr. 4 gemäss Pfändungsurkunde wird nur gegen einen Geldbetrag
zugeschlagen werden. Dieses Geld wird der Befriedigung der Gläubiger dienen. Die
Forderung wird somit dem Schuldner entzogen und durch den Zuschlagspreis ersetzt. Wie
die Vorinstanz zu Recht ausführt, hat sich das Betreibungsamt nach der Bezahlung des
Zuschlagspreises nicht darum zu kümmern, was der Ersteigerer mit dem Ersteigerten
macht. Es spielt für das Betreibungsamt auch keine Rolle, ob etwas Wertloses ersteigert
wird. Im Zeitpunkt des Zuschlages wird der Ersteigerer Eigentümer der ihm
zugeschlagenen Sache und trägt somit Nutzen und Gefahr. Die Tatsache, dass die Sache
unmittelbar nach dem Zuschlag untergeht, hat keine Bedeutung für die Gültigkeit des
Zuschlags. Der Zuschlagspreis kommt so oder so den Pfandgläubigern zugute. Im
vorliegenden Fall werden die Rekursgegnerinnen, falls ihnen die Forderung Nr. 4
zugeschlagen wird, nur eine durch Vereinigung untergegangene Forderung erhalten.
Trotzdem wird man nicht sagen können, sie hätten nichts bekommen; denn immerhin
erreichen sie damit den Untergang einer Forderung, die sie bestreiten. Es ist mithin nicht
dargetan, dass der vom Rekurrenten kritisierte allfällige Zuschlag der Forderung Nr. 4 an
die Rekursgegnerinnen zu einem dem Zweck der Zwangsvollstreckung nicht
entsprechenden und damit bundesrechtswidrigen Ergebnis führen wird.



E. 3
Auch der Einwand, eine gepfändete Sache dürfe dem betreibenden Gläubiger nicht als
Gegenleistung für seine Forderung übergeben werden, dringt nicht durch. Durch die
Anordnung der Steigerung verzichtete das Betreibungsamt gerade auf die in Art. 131
SchKG vorgesehene ausserordentliche Pfandverwertung durch Forderungsüberweisung
(zum ausserordentlichen Charakter dieser Verwertung vgl. AMONN, a.a.O., S. 212 ff.
insbesondere Ziff. 2). Die streitige Forderung wird dem betreibenden Gläubiger auch gar
nicht an Zahlungsstatt übergeben; vielmehr erhält er sie nur gegen Bezahlung des
Zuschlagspreises. Eine Übergabe der gepfändeten Forderung an Zahlungsstatt an den
Schuldner dieser Forderung wäre im übrigen ausgeschlossen ( BGE 54 III 211 ; BGE 43 III
62 ; BGE 32 I 391 ). Dispositiv Demnach erkennt die Schuldbetreibungs- und
Konkurskammer: Der Rekurs wird abgewiesen.
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